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Verteilung der Geschäfte unter den Stadtratsmitgliedern (Besetzung der Referate) 
 

   

Beratungsfolge 

 
06.05.2014 Stadtrat öffentlich 
 
 
Beschlussvorschlag  

 
Der Stadtrat beschließt über die Verteilung der Geschäfte unter seinen Mitgliedern. 
 
Vorschlagsbegründung 

 
Nach Art. 46 Abs. 1 S. 2 Bayerische Gemeindeordnung verteilt der Stadtrat die Geschäfte unter den 
Stadtratsmitgliedern durch (Mehrheits-) Beschluss in offener Abstimmung; es finden keine Wahlen statt.  
 
Am Ende der Wahlperiode 2008 - 2014 waren folgende 14 Referate eingerichtet: 
 
 Referat für Feuerwehr und Rettungswesen 
 Referat für interkulturelles Zusammenleben 
 Referat für Kinderkrippen und Kindergärten 
 Referat für kommunale Versorgungseinrichtungen 
 Referat für Kultur 
 Referat für Ortsplanung und –entwicklung 
 Referat für Schulen, Hort und Jugend 
 Referat für Seniorenarbeit 
 Referat für soziale Angelegenheiten und Gleichstellung der Geschlechter 
 Referat für Sport und Veranstaltungen 
 Referat für Städtepartnerschaften 
 Referat für Umwelt 
 Referat für Verkehr 
 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung 
 
Die Zahl der Referate erhöht sich nach dem letzten Stand der interfraktionellen Besprechungen auf 18.  
 
 Referat für Feuerwehr und öffentliche Sicherheit 
 Referat für städtische Finanzen 
 Referat für Menschen mit Behinderungen 
 Referat für interkulturelles Zusammenleben 
 Referat für Kinderkrippen und Kindergärten 
 Referat für Kultur und Volksbildung 
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 Referat für Stadtentwicklung 
 Referat für Schulen und nachschulische Betreuung  
 Referat für offene Jugendarbeit 
 Referat für Seniorenarbeit 
 Referat für Soziales  
 Referat für Sport und Vereine 
 Referat für Städtepartnerschaften 
 Referat für Umwelt 
 Referat für Verkehr 
 Referat für städtische Versorgungsinfrastruktur 
 Referat für Volksfest 
 Referat für Wirtschaft und Beschäftigung 
 
Falls die Verteilung nach dem Verfahren Hare/Niemeyer geschehen soll, hätten das Zugriffsrecht  
 
 CSU auf 6 Referate 
 SPD auf 5 Referate 
 FW auf 1 Referat 
 B´90/Grüne auf 2 Referate 
 ubp auf 4 Referate. 
 
Vorhergehende Beschlüsse 
 
Keine. 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Keine unmittelbaren Auswirkungen; die Entschädigung ist in der Gemeindeverfassungsrechtssatzung 
geregelt. 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste und Soziales Freigabe: 

Bearbeiter/in: Herr Tönjes 
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